
 

Datenschutzhinweise für Prüfer Deutsches Sportabzeichen 
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben einen Überblick über die Erhebung, Verarbeitung und  
Nutzung Ihrer Daten aus dem Prüferverhältnis. 

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen 
verarbeitet und in welcher Weise diese genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach dem konkreten 
Vertragsverhältnis. 

1. Wer ist für die Datenverarbei-
tung verantwortlich und an wen 
kann ich mich wenden.  

Verantwortliche Stelle ist: 

Landessportbund Sachsen e.V. 
04109 Leipzig 
Tel.: +49 341 216310 
Email: info@sport-fuer-sachsen.de 

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten des LSB 
 (z.Z. Henrik Pusch): 

E-Mail: datenschutz@sport-fuer-sachsen.de 

Telefon: 0341 2163182 

2. Welche Quellen und Daten  
nutzen wir?  

Der Landessportbund Sachsen (LSB) verarbeiten personenbezogene Daten, die wir 
im Rahmen Ihres Prüfervertragsverhältnisses von Ihnen erhalten.  

2.1. Art der Daten Relevante personenbezogene Daten sind insbesondere Personalien (Name, Ad-
resse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit), Le-
gitimationsdaten (z.B. Prüferausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z.B. Un-
terschriftsprobe), Qualifikationspapiere (z.B. Zeugnisse, Übungsleiterlizenzen). 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre  
Daten (Zweck der Verarbeitung) 
und auf welcher Rechtsgrund-
lage?  

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Verarbeitung erfolgt, für die Er-
füllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei der Prüfer ist oder ist zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage des Prüfers erfol-
gen. 

3.1. Zur Erfüllung von vertraglichen 
Pflichten  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 EU-DSGVO) erfolgt zur 
Begründung, Durchführung und Beendigung des Prüferverhältnisses. 

3.2. Im Rahmen der Interessen- 
abwägung  

 

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten darüber hinaus zur Wahrung unse-
res berechtigten Interesses von uns oder berechtigter Interessen von Dritten. Bei-
spielsweise: 

 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten, 

 Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

 Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, 

 Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts, 

 

Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen Ihre personenbezogenen Daten nur dann 
verarbeitet werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den 
Verdacht begründen, dass Sie im Prüferverhältnis eine Straftat begangen haben, 
die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und Ihr schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegt, insbesondere Art und Aus-
maß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind. 

  



3.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung  
 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung 
auch auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

4. Wer bekommt meine Daten? 

 

Innerhalb des LSB erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung 
des Prüferverhältnisses und gesetzlicher Pflichten brauchen. Auch von uns einge-
setzte Auftragsverarbeiter können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. 
Dies sind Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Sportvereine und 
Sportverbände sowie Druckdienstleistungen. 

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des LSB ist zunächst 
zu beachten, dass wir die geltenden Datenschutzvorschriften beachten. Informati-
onen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies 
gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. 
Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. 
sein: 

 Öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder be-
hördlichen Verpflichtung 

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Ein-
willigung zur Datenübermittlung erteilt haben. 

5. Wie lange werden meine Daten 
gespeichert? 

 

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten 
für die Dauer Ihres Prüferverhältnisses. 

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumenta-
tionspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der 
Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung 
bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. Des Weiteren erfolgt die Lö-
schung der Daten bei Ablauf der Prüfberechtigung (i.d.R. nach 4 Jahren ohne Ver-
längerung der Prüfberechtigung durch den Prüfer). 

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) bis zu dreißig Jahre betragen können, wobei die regelmäßige Verjährungs-
frist drei Jahre beträgt. 

Sobald die Speicherung der Daten nicht mehr zur Durchführung des Prüferverhält-
nisses erforderlich ist und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen, 
werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht. 

6. Welche Datenschutzrechte 
habe ich? 

 

 

Jede betroffene Person hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Recht auf 
Auskunft über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten, das Recht auf 
Berichtigung, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung, Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-
aufsichtsbehörde. 

7. Besteht für mich eine Pflicht zur 
Bereitstellung von Daten? 

 

Im Rahmen Ihres Vertragsverhältnisses müssen Sie nur diejenigen personenbezo-
genen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung des Prüferver-
hältnisses erforderlich sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel das Prü-
fungsverhältnis ablehnen müssen. 

8. Inwieweit gibt es eine automa-
tisierte Entscheidungsfindung 
im Einzelfall? 

Wir nutzen keine automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer 
Entscheidung über die Begründung und Durchführung Ihres Prüfungsverhältnisses. 
Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werde in wir Sie hierüber ge-
sondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. 

 


